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Satzung 

des Reit� und Voltigierverein (RVV) Hippomania e.V. 

 
§ 1 

Name, Rechtsform und Sitz des Vereins 

1. Der Reit� und Voltigierverein Hippomania e.V. mit dem Sitz in Glonn Ortsteil Kastenseeon ist in das 
Vereinsregister bei dem Amtsgericht eingetragen. 

2. Der Verein wird Mitglied des Bayerischen Reit� und Fahrverbandes e.V. (BRFV) und durch den 
BRFV Mitglied im Bayerischen Landesspotverband e.V. und der Deutschen Reiterlichen Vereinigung 
e.V. (FN) sowie Mitglied im Bayerischen Landes�Sportverband e.V. (BLSV). 

 
§ 2 

Zweck und Aufgaben des Vereins, Gemeinnützigkeit 

1. Der RVV Hippomania verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne des 
Abschnittes „Steuerbegünstigte Zwecke“ der Abgabenordnung. Zweck des Vereins ist: 

1.1. Der Verein bezweckt die Pflege der Reitsports auf breiter Grundlage und die Förderung des 
Reitsports als Mittel zur Erhaltung der Gesundheit 

1.2. die Ausbildung von Reiter, Fahrer und Pferd in allen Disziplinen; 

1.3. ein breit gefächertes Angebot in den Bereichen des Breiten� und Leistungssports aller Diszipli�
nen insbesondere der Jugend im Rahmen der Jugendpflege durch Reiten, Fahren und Voltigie�
ren; 

Der Satzungszweck wird erreicht durch 

� das Organisieren und Abhalten von Trainingsstunden für Reiter/Voltigierer/Fahrer und Pferd 

� die Teilnahme an sportspezifischen und auch übergreifenden Sport� und Vereinsveranstaltungen 

� die Durchführung von allgemeinen Jugendveranstaltungen und –Maßnahmen 

� die Beteiligung an Vorführungen und sportlichen Wettkämpfen 

2. Durch die Erfüllung seiner Aufgaben verfolgt der Verein selbstlos, ausschließlich und unmittelbar 
gemeinnützige Zwecke im Sinne der §§ 51 bis 68 der Abgabenordnung; er enthält sich jeder parteipo�
litischen und konfessionellen Tätigkeit. 

3. Der Verein verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke.  

4. Mittel des Vereins dürfen nur für die satzungsmäßigen Zwecke verwendet werden. Die Mitglieder 
dürfen keine Gewinnanteile und in ihrer Eigenschaft als Mitglieder auch keine sonstigen Zuwendun�
gen aus Mitteln des Vereins erhalten. 

5. Der Verein darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck des Vereins fremd sind, oder durch 
unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigen. 

6. Bei Auflösung oder Aufhebung des Vereins oder bei Wegfall seines bisherigen Zwecks darf das Ver�
mögen des Vereins nur für steuerbegünstigte Zwecke verwendet werden (vgl. § 12). 

7. Die Mitglieder sind hinsichtlich der ihnen anvertrauten Pferde verpflichtet, stets die Grundsätze des 
Tierschutzes zu beachten 

8. Auf Turnieren unterwerfen sich die Mitglieder der Leistungs�Prüfungs�Ordnung (LPO) der Deut�
schen Reiterlichen Vereinigung (FN) einschließlich ihrer Rechtsordnung. Verstöße gegen die dort 
aufgeführten Verhaltensregeln (§ 920 LPO) können gem. § 921 LPO mit Verwarnung, Geldbußen 
und/oder Sperren geahndet werden. Außerdem können dem Mitglied die Kosten des Verfahrens auf�
erlegt und die Entscheidung veröffentlicht werden. 
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9. Verstöße gegen das Wohl des Pferdes können durch LPO�Ordnungsmaßnahmen auch geahndet 
werden, wenn sie sich außerhalb des Turnierbetriebes ereignen. 

 
§ 3 

Erwerb der Mitgliedschaft 

1. Mitglieder kann jede natürliche Person werden.  
Die Mitgliedschaft wird durch Beitrittserklärung und deren Annahme erworben. Die schriftliche Bei�
trittserklärung ist an den Vorstand des Vereins zu richten; bei Kindern und Jugendlichen bedarf sie 
der schriftlichen Zustimmung der gesetzlichen Vertreter.  
Personen, die bereits einem Reit� und Fahrverein angehören, müssen eine Erklärung über die Stamm�
Mitgliedschaft im Sinne der LPO hinzufügen. Änderungen in der Stamm�Mitgliedschaft sind dem 
Verein unverzüglich mitzuteilen! 
Der Vorstand entscheidet über die Aufnahme. Bei Ablehnung kann die Entscheidung der Mitglieder�
versammlung gefordert werden. 

2. Personen, die den Verein uneigennützig bei der Erfüllung seiner satzungsgemäßen Aufgaben persön�
lich, finanziell oder materiell zu unterstützen bereit sind, können vom Vorstand als fördernde Mit�
glieder aufgenommen werden. 

3. Die Mitgliederversammlung kann verdienten Mitgliedern und anderen Persönlichkeiten, die den Reit� 
und Fahrsport und die Vereinsarbeit wesentlich gefördert haben, die Ehrenmitgliedschaft verleihen. 
Ehrenmitglieder sind von aller Verpflichtung mit Ausnahme der Verpflichtung gem. §4.2 befreit. 

4. Mit dem Erwerb der Mitgliedschaft unterwerfen sich die Mitglieder den Satzungen und Ordnungen 
des Kreisreiterverbandes, des Regionalverbandes, des Landesverbandes und der FN. 

5. Die Mitglieder sind hinsichtlich der ihnen anvertrauten Pferde verpflichtet, stets die Grundsätze des 
Tierschutzes zu beachten 

6. Auf Turnieren unterwerfen sich die Mitglieder der Leistungs�Prüfungs�Ordnung (LPO) der Deut�
schen Reiterlichen Vereinigung (FN) einschließlich ihrer Rechtsordnung. 
Verstöße gegen das Wohl des Pferdes können durch LPO�Ordnungsmaßnahmen auch geahndet 
werden, wenn sie sich außerhalb des Turnierbetriebes ereignen. 

 
§ 4 

Beendigung der Mitgliedschaft 

1. Die Mitgliedschaft endet durch Austritt, Ausschluss oder Tod. 

2. Die Mitgliedschaft endet mit dem Ablauf des Geschäftsjahres, wenn das Mitglied sie bis zum 15. No�
vember des Jahres schriftlich kündigt (Austritt). 

3. Ein Mitglied kann aus dem Verein ausgeschlossen werden, wenn es 
• gegen die Satzung oder gegen satzungsgemäße Beschlüsse verstößt, das Vereinsinteresse schädigt 

oder ernsthaft gefährdet oder sich eines unsportlichen oder unkameradschaftlichen Verhaltens 
schuldig macht; 

• seiner Beitragspflicht trotz Mahnung länger als 1 Jahr nicht nachkommt. 

Über den Ausschluss entscheidet der Vorstand.  
Das ausgeschlossene Mitglied kann den Ausschluss binnen vier Wochen durch schriftlich begründete 
Beschwerde anfechten, über die die Mitgliederversammlung entscheidet. Bis zur endgültigen Ent�
scheidung ruht die Mitgliedschaft. 

4. Eine Rückgewähr von Beiträgen, Aufnahmegebühren, Spenden oder sonstigen Unterstützungsleis�
tungen ist grundsätzlich ausgeschlossen. Der Anspruch des Vereins auf rückständige Beitragsforde�
rungen bleibt von einem Austritt/Ausschluss unberührt. 
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§ 5 

Geschäftsjahr und Beiträge 

1. Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr. 

2. Beiträge, Aufnahmegelder und Umlagen werden von der Mitgliederversammlung festgesetzt.  
Umlagen können bis zu einem jährlichen Betrag von 100 Euro festgesetzt werden, die zu den in § 1 
genannten Vereinszwecken zur Deckung eines Finanzbedarfs erforderlich sind und aus regelmäßigen 
Beiträgen nicht erfüllt werden können. 

3. Beiträge sind im Voraus zu zahlen. Soweit die Mitgliederversammlung keine Entscheidung getroffen 
hat, wird die Zahlungsweise von Aufnahmegeldern und Umlagen durch den Vorstand bestimmt. 

 
§ 6 

Organe 

Die Organe des Vereins sind 
• die Mitgliederversammlung und 
• der Vorstand. 

 
§ 7 

Mitgliederversammlung 

1. Eine ordentliche Mitgliederversammlung (Jahreshauptversammlung) findet einmal jährlich statt.  
Der Vorstand kann jederzeit eine außerordentliche Mitgliederversammlung einberufen.  
Er muss dies tun, wenn es von mindestens 1/3 der Mitglieder unter Angabe der Gründe beantragt 
wird. 

2. Die Mitgliederversammlung wird vom Vorsitzenden oder seinem Vertreter durch schriftliche Einla�
dung an die Mitglieder unter Angabe der Tagesordnung einberufen. Zwischen dem Tage der Einberu�
fung und dem Versammlungstage müssen zwei Wochen liegen. 

3. Die Mitgliederversammlung ist ohne Rücksicht auf die Zahl der Anwesenden beschlussfähig. 

4. Anträge zur Tagesordnung sind spätestens eine Woche vor dem Versammlungstage schriftlich beim 
Vorstand einzureichen. Später gestellte Anträge/Dringlichkeitsanträge werden nur behandelt, wenn 
die Mitgliederversammlung dies mit einer Mehrheit von 3/4 der anwesenden Mitglieder beschließt. 

5. Abstimmungen erfolgen durch Handzeichen Die Beschlüsse werden mit einfacher Mehrheit der an�
wesenden stimmberechtigten Mitglieder gefasst.   
Bei Stimmengleichheit gibt die Stimme des Vorsitzenden den Ausschlag. 

6. Wahlen erfolgen durch Handzeichen, auf Antrag von 1/3 der anwesenden Mitglieder durch Stimm�
zettel.  
Gewählt ist, wer die Mehrheit der abgegebenen Stimmen auf sich vereinigt. Erhält keiner der Kandi�
daten die Mehrheit, findet zwischen den beiden Kandidaten mit den höchsten Stimmenzahlen eine 
Stichwahl statt. Bei Stimmengleichheit entscheidet das vom Vorsitzenden zu ziehende Los.  

7. Mitglieder, die das 14.Lebensjahr vollendet haben, besitzen Stimmrecht.  

8. Das Stimmrecht kann grundsätzlich nur persönlich ausgeübt werden. Anträge gegenüber dem Vor�
stand oder der Mitgliederversammlung können alle stimmberechtigten Mitglieder stellen.  

9. Über die Mitgliederversammlung ist eine Niederschrift anzufertigen, die die Beschlüsse im Wortlaut 
und die Ergebnisse von Wahlen verzeichnen muss. Sie ist vom Vorsitzenden und dem Schriftführer 
zu unterschreiben. 

 



 

Satzung Reit� und Voltigierverein Hippomania  Stand: Februar 2011 

4 

 
§ 8 

Aufgaben der Mitgliederversammlung 

Die Mitgliederversammlung entscheidet über 
• die Wahl des Vorstandes, 
• die Wahl von zwei Kassenprüfern, 
• die Jahresrechnung, 
• die Entlastung des Vorstandes, 
• die Beiträge, Aufnahmegelder und Umlagen, 
• die Änderung der Satzung und die Auflösung des Vereins 

 
Beschlüsse über die Änderung der Satzung und über die Auflösung des Vereins bedürfen einer Mehrheit 
von ¾ der anwesenden Mitglieder. 

 
§ 9 

Vorstand 

1. Der Verein wird von dem Vorstand geleitet. 

2. Vorstand im Sinne des § 26 BGB sind der Vorsitzende und der stellvertretende Vorsitzende; jeder ist 
allein vertretungsberechtigt. Im Innenverhältnis ist der stellvertretende Vorsitzende nur im Falle der 
Verhinderung des Vorsitzenden zur Vertretung befugt. 

3. Dem erweiterten Vorstand gehören an: 
• der Vorsitzende,  
• der stellvertretende Vorsitzende 
• der Kassenwart, 
• der Schriftführer, 
• der Beirat 

 

4. Der Beirat besteht aus mindestens einem, höchstens jedoch 5 weiteren Mitgliedern. 
Über die Zahl der Mitglieder des Beirats entscheidet im Rahmen dieser Besetzungsgrenzen die Mit�
gliederversammlung.  
Die Interessenvertretung der Vereinsjugend muss durch eine entsprechende Zusammensetzung des 
Beirats garantiert sein. 
Mögliche Ämter des Bairates: Jugendwart, Gerätewart, Spartenvertretung für Reiten, Fahren und Vol�
tigieren    

5. Der Vorstand wird von der Mitgliederversammlung für die Dauer von vier Jahren gewählt. Wieder�
wahl ist möglich. Scheidet ein Mitglied des Vorstandes während seiner Amtszeit aus, ist von der 
nächsten Mitgliederversammlung eine Ergänzungswahl durchzuführen; scheiden der Vorsitzende 
oder der stellvertretende Vorsitzende während ihrer Amtszeit aus, ist innerhalb von zwei Monaten die 
Mitgliederversammlung einzuberufen, die die Ergänzungswahl durchführt. 

6. Der Vorstand ist beschlussfähig, wenn mehr als die Hälfte seiner Mitglieder anwesend ist. Beschlüsse 
werden mit einfacher Mehrheit gefasst. Bei Stimmengleichheit gilt ein Antrag als abgelehnt. 

7. Über die Sitzungen des Vorstandes ist eine Niederschrift anzufertigen, die die Gegenstände der Bera�
tungen und die Beschlüsse verzeichnen muss.  

8. Nur Vereinsmitglieder ab dem vollendeten 16. Lebensjahr können ein Vorstandsamt bekleiden. Für 
die Wahl eines Mitglieds zum Vorsitzenden bzw. stellvertretenden Vorsitzenden (Vorstand im Sinne 
des § 26 BGB) oder zum Kassenwart sind jedoch die Vollendung des 18. Lebensjahres sowie die un�
eingeschränkte Geschäftsfähigkeit des Mitglieds Voraussetzung. 

9. Der Vorstand ist grundsätzlich ehrenamtlich tätig. Die Mitgliederversammlung kann eine jährliche 
pauschale und angemessene Tätigkeitsvergütung für Vorstandsmitglieder beschließen. Der Beschluss 
muss jährlich gefasst werden und gilt für das aktuelle Jahr. 
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§ 10 

Aufgaben des Vorstandes 

Der Vorstand entscheidet über 
• die Vorbereitung der Mitgliederversammlung und die Ausführung ihrer Beschlüsse, 
• die Erfüllung aller dem Verein gestellten Aufgaben, soweit die Entscheidung nicht der Mitglie�

derversammlung nach dieser Satzung vorbehalten ist, und 
• die Führung der laufenden Geschäfte. 

 
§ 11 

Kassenprüfer 

1. Die Kassenprüfer haben die Kasse des Vereins einschließlich der Bücher und Belege mindestens 
einmal im Geschäftsjahr sachlich und rechnerisch zu prüfen und dem Vorstand jeweils schriftlich Be�
richt zu erstatten. Sie erstatten der Mitgliederversammlung einen Prüfbericht und beantragen bei ord�
nungsgemäßer Führung der Kassengeschäfte die Entlastung des Kassenwarts und des übrigen Vor�
stands.  

2. Als Kassenprüfer werden 2 Mitglieder von der Mitgliederversammlung gewählt. Sie dürfen nicht dem 
Vorstand angehören. Für die Wählbarkeit zum Kassenprüfer ist die uneingeschränkte Geschäftsfä�
higkeit des Mitglieds Voraussetzung 

3. Die Kassenprüfer werden für die Dauer von 4 Jahren gewählt. 

 
§ 12 

Auflösung 

1. Die Auflösung des Vereins kann nur in einer besonderen, zu diesem Zweck mit einer Frist von einem 
Monat einzuberufenden außerordentlichen Mitgliederversammlung mit einer Mehrheit von ¾ der 
anwesenden Mitglieder beschlossen werden. 

2. Bei Auflösung oder Aufhebung des Vereins oder bei Wegfall steuerbegünstigter Zwecke, fällt das 
Vermögen des Vereins an eine juristische Person des öffentlichen Rechts oder eine andere steuerbe�
günstigte Körperschaft zwecks Verwendung für den Tierschutz oder für die Förderunge des Reit�
sportes. 
Beschlüsse über die zukünftige Verwendung des Vermögens dürfen erst nach Einwilligung des Fi�
nanzamtes ausgeführt werden. 

 

 


